
Der Landtag von Niederösterreich hat am              beschlossen: 

 

 

Änderung des NÖ Bienenzuchtgesetzes 

 

 
Artikel I 

 

Das NÖ Bienenzuchtgesetz, LGBl. 6320, wird wie folgt geändert: 

 
 

1. § 6 Abs. 6 entfällt. 

 

2. Im § 12 Abs. 1 Z. 17 tritt anstelle des Zitates „§ 12“ das Zitat „§ 11“. 

 

3. In der Überschrift des § 13 wird die Wortfolge „Bürgermeister/Bürgermeisterin“ 

durch die Wortfolge „NÖ Landes-Landwirtschaftskammer“ ersetzt.  

 

4. Im § 13 Abs. 1 entfällt die Wortfolge „in erster Instanz“. 

 

5. § 13 Abs. 2 entfällt. Im § 13 erhält der (bisherige) Absatz 3 die Bezeichnung 

Abs. 2.  

 

 
Artikel II 

 

Artikel I tritt am 1.1.2014 in Kraft. 


